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Neue Abgaberegeln für MDI-haltige 
Produkte; z.B. PU-Montageschaum 
Ab 01.12.2010 gilt die Legaleinstufung „krebserzeugend Kategorie 3; R 40" für MDl und MDI-
haltige Gemische mit einem Gehalt an MDl von 1% oder mehr. MDI (Methylendiphenyldiisocyanat) 
ist z. B. in Dichtstoffen und Bauschäumen enthalten. Die MDI-haltigen Produkte sind ab 1. Dezem-
ber 2010 entsprechend zu kennzeichnen und dürfen nur noch unter strikten Anforderungen im 
Einzelhandel (z. B. Baumärkte) verkauft werden. 
 
Warum die neuen Vorschriften? 
Mit Verordnung (EG) 790/2009 vom 10. August 2009 wurden u. a. die Regelungen der 30. und 31. 
Anpassungsrichtlinien zur Stoffrichtlinie in den Anhang VI der CLP-Verordnung (Verordnung EG 
1272/2008) aufgenommen. Damit gilt ab 01.12.2010 die Legaleinstufung „krebserzeugend Katego-
rie 3; R 40" für MDl und MDI-haltige Gemische mit einem Gehalt an MDl von 1% oder mehr. Mit 
der neuen Legaleinstufung des Grundstoffs Methylendiphenyldiisocyanat (MDl) ergeben sich für 
die Inverkehrbringer/Hersteller und Vertreiber/Händler gemäß §§ 3 und 5 ChemVerbotsV neue 
Pflichten.  
 
Warum ist MDI gefährlich? 
Die krebserzeugende Wirkung kann das MDI bei Kontakt mit der Haut und beim Einatmen entfal-
ten. Außerdem wirkt MDI reizend auf die Haut, die Augen und die Atmungsorgane sowie sensibili-
sierend beim Einatmen und bei Hautkontakt. Nach dem Aushärten ist das MDI abreagiert und nicht 
mehr gefährlich. Nicht umgesetztes MDI reagiert langsam mit der Luftfeuchtigkeit zu einer unkriti-
schen Verbindung.  
 
Welche Kennzeichnung ist erforderlich? 
Nach dem neuen CLP/GHS-Kennzeichnungssystem, das für Stoffe ab dem 01.12.2010 und für 
Gemische ab dem 01.06.2015 benutzt werden muss, lautet für Konzentrationen ab 1% bis 5% die 
Kennzeichnung GHS 08 (in Klammern „Signalwort“ und „Gefahrenhinweis“)  

H317 (Achtung! Kann allergische Hautreaktionen verursachen) 
H332 (Achtung! Gesundheitsschädlich bei Einatmen) 
H334 (Gefahr! Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 
verursachen.) 
H351 (Achtung! Kann vermutlich Krebs erzeugen) 

 
Hinweis: Die Kennzeichnung entsprechender Schäume nach dem alten Kennzeichnungssystem 
(für Gemische noch bis zum 01.06.2015 zulässig) lautet für Konzentrationen ab 1% bis 5% MDI: 
Xn (gesundheitsschädlich), R 40 und R42/43. 

http://www.ihk-berlin24.de/
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Bisherige Kennzeichnung Die neuen Gefahrenpiktogramme 

   
 
Hinweis: Gleichzeitig ist der Eintrag unter Nummer 56 des Anhangs XVII der REACHVerordnung 
(siehe VO (EG) 552/2009) zu beachten, mit welchem weitere besondere Kennzeichnungen und 
Anforderungen für das Inverkehrbringen von MDI-haltigen Gemischen, die den Stoff in einer Kon-
zentration von mehr als 0,1 Gew.% enthalten, festgeschrieben werden. Die Sicherheitsdatenblätter 
für MDl und MDI-haltige Gemische sind entsprechend neu zu gestalten. 
 
 
Welche zusätzlichen Regelungen ergeben sich für Händler? 
Polyurethanschäume (PU-Schäume oder Montageschäume) werden in vielen Bereichen auch der 
privaten Nutzung eingesetzt. Einige dieser Produkte enthalten als wichtige Komponente Methylen-
diphenyldiisocyanat (MDI) in Mengen über 1 Masseprozent. Ab dem 01.12.2010 sind für MDI-
haltige Produkte die Pflichten nach §§ 3 und 5 ChemVerbotsV (z. B. Sachkunde, Informations-
pflicht, Selbstbedienungsverbot) zu berücksichtigen. Deshalb müssen für die Abgabe der MDI-
haltigen Bau- und Montageschäume an den privaten Endverbraucher die folgenden Vorausset-
zungen erfüllt sein: 

Die Abgabe darf nicht an Erwerber erfolgen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
(§ 3 ChemVerbotsV (1) 3.). 
Für den Internethandel gibt es Vorgaben der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Chemikaliensi-
cherheit unter www.blac.de. Der Leitfaden enthält Hinweisen zu Abgabebestimmungen und zur 
Gestaltung der Internetseiten von Anbietern. 
Die Abgabe im Einzelhandel darf nicht durch Automaten oder andere Formen der Selbst-
bedienung erfolgen (§ 4 Selbstbedienungsverbot ChemVerbotsV). 
Der Abgebende informiert den Erwerber über die mit dem Verwenden des Stoffes oder der Zu-
bereitung verbundenen Gefahren, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beim bestimmungs-
gemäßen Gebrauch und für den Fall des unvorhergesehenen Verschüttens oder Freisetzens 
sowie über die ordnungsgemäße Entsorgung (§ 3 ChemVerbotsV (1) 5.). 
Es muss in jeder Betriebsstätte (Verkaufseinrichtung) eine Person vorhanden sein (§ 3 Chem-
VerbotsV (2), die 

o die Sachkunde nach § 5 nachgewiesen hat, 
o die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt und 
o mindestens 18 Jahre alt ist. 

Diese Person ist verantwortlich für die Abgabe unter der Berücksichtigung der beschriebenen 
Pflichten (§ 3 ChemVerbotsV). 

http://www.blac.de/
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Die Produkte müssen zusammen mit Einweghandschuhen verkauft werden. In der Regel legt 
der Hersteller/Lieferant geeignete Einweg-Handschuhe den MDI-haltigen Produkten bereits bei. 
Für den Fall, dass der Händler die Einweg-Handschuhe selbst beschaffen muss/möchte, muss 
er selbst für geeignete Handschuhe sorgen. Der Handschuhhersteller/-lieferant muss dann die 
MDI-Beständigkeit für die Dauer der Verarbeitung des MDI-haltigen Produktes nachweislich ga-
rantieren. 

 
Wichtiger Hinweis: Ein Verstoß gegen die Abgabe- und Kennzeichnungspflichten stellt nach dem 
Chemikalienrecht eine Ordnungswidrigkeit dar! 
 
Exkurs: Erwerb der Sachkunde 
Der Erwerb der Sachkunde (nach § 5 ChemVerbotsV) erfolgt entweder durch eine erfolgreich ab-
gelegte schriftliche Prüfung oder wird im Rahmen bestimmter Berufsausbildungen erlangt. Für die 
Zulassung zur Prüfung sind keine staatlich anerkannten Lehrgänge oder Fortbildungen erforder-
lich. Eine einschlägige Vorbereitung ist aber sinnvoll. 
 
Die Sachkundeprüfung nach § 5 ChemVerbotsV ist in 4 Kategorien möglich: 
 

1. umfassende Sachkundeprüfung 
Sie ist die Voraussetzung für das Inverkehrbringen aller gefährlicher Stoffe oder Zubereitun-
gen. 
Ist Sachkunde geprüftes Personal in dieser Kategorie in ausreichender Anzahl über 
die gesamte Öffnungszeit bereits vorhanden, so ist eine erneute eingeschränkte, auf 
den Einzelstoff MDI bezogene Sachkundeprüfung nicht erforderlich. 

2. eingeschränkte Sachkundeprüfung 
Sie ist die Voraussetzung für das Inverkehrbringen von gefährlichen Stoffen oder Zuberei-
tungen. Ausnahme: entsprechend gekennzeichnete Biozid-Produkte und Pflanzenschutz-
mittel. 
Ist Sachkunde geprüftes Personal in dieser Kategorie in ausreichender Anzahl über 
die gesamte Öffnungszeit bereits vorhanden, so ist eine erneute eingeschränkte, auf 
den Einzelstoff MDI bezogene Sachkundeprüfung nicht erforderlich. 

3. eingeschränkte Sachkundeprüfung für Biozid-Produkte und Pflanzenschutzmittel 
Sie ist die Voraussetzung für das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten und Pflanzen-
schutzmitteln. 
Hier ist eine eingeschränkte, auf den Einzelstoff MDI bezogene Sachkundeprüfung er-
forderlich! 

4. sonstige eingeschränkte Sachkundeprüfung 
Sie ist die Voraussetzung für das Inverkehrbringen der im Prüfungszeugnis einzeln genann-
ten (max. zwei) gefährlichen Stoffen oder Zubereitungen. Im Freistaat Thüringen betraf das 
bisher ausschließlich Methanol und methanolhaltige Zubereitungen. 
Hier ist eine eingeschränkte, auf den Einzelstoff MDI bezogene Sachkundeprüfung er-
forderlich! 
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Tipps 
Produktinformationen beachten 
Wichtige weitere Informationen erhalten Sie auch beim Hersteller des Produkts über das Sicher-
heitsdatenblatt.  Die Umstufung und die entsprechenden Maßnahmen gelten ab dem 01.12.2010. 
 
Bei der Verwendung Schutzvorschriften beachten 
Informationen zum Arbeiten mit Methylisocyanaten gibt es in der Technischen Regel für Gefahr-
stoffe  „Isocyanate – Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen“ (TRGS 430), die sich aller-
dings auf reine Isocyanate bezieht. Viele Berufsgenossenschaften haben schon Hinweise zum 
Arbeiten mit isocyanathaltigen Zubereitungen veröffentlicht. Allgemeine Informationen zu krebser-
zeugenden, erbgutschädigenden oder fortpflanzungsgefährlichen Stoffen (KMR-Stoffe) und Arbeit-
schutz finden Sie beim IFA. 
 
Entsorgung von restentleerten Kartuschen – Rücknahmesysteme nutzen 
Die Verpackungsverordnung, insbesondere § 8 „Rücknahmepflichten für Verkaufsverpackungen 
schadstoffhaltiger Füllgüter“, legt fest, dass für gebrauchte und restentleerte Verkaufsverpackun-
gen MDI-haltiger Produkte, wie z. B. Bau- und Montageschäume in Druckgasbehältern, ein kosten-
loses Rücknahmesystem vorzuhalten ist. Diese Verpackungen sind einer stofflichen Verwertung 
zuzuführen und darüber ist ein entsprechender Nachweis zuführen. 
 
Links 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
2008   
 
Verordnung (EG) Nr. 790/2009 der Kommission vom 10. August 2009 zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1272/2008 zwecks Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fort-
schritt  
 
Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 790/2009 vom 10. August 2009  

Quelle: „© Europäische Gemeinschaften, http://eur-lex.europa.eu“. 
„Verbindlich ist ausschließlich das in den gedruckten Ausgaben des Amtsblattes der Europäischen 
Union veröffentlichte Gemeinschaftsrecht.“ 
 
Informationen, Hinweise und Rechtstexte unter: 
www.baua.de                          Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
www.reach-clp-helpdesk.de    REACH-CLP-Helpdesk der Bundesbehörden 
http://www.blac.de/servlet/is/2148/Leitfaden_Chemikalienhandel_Internet.pdf?command=download
Content&filename=Leitfaden_Chemikalienhandel_Internet.pdf 
 
Hinweis  
Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorg-
falt erstellt wurde, kann für die inhaltliche Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. 
Quellen- & Autorenhinweis: IHK Berlin, Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbrau-
cherschutz, IHK Südlicher Oberrhein, IHK Koblenz,  
 

http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/CLP/Downloads_VO/CLP_GHS_VO.pdf?__blob=publicationFile
http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/CLP/Downloads_VO/CLP_GHS_VO.pdf?__blob=publicationFile
http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/CLP/Downloads_VO/EG_VO_790_2009.pdf?__blob=publicationFile
http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/CLP/Downloads_VO/EG_VO_790_2009.pdf?__blob=publicationFile
http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/CLP/Downloads_VO/EG_VO_790_2009.pdf?__blob=publicationFile
http://www.reach-clp-helpdesk.de/reach/de/CLP/Downloads_VO/Fehlerliste_VO_790_2009.pdf?__blob=publicationFile
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.baua.de/
http://www.reach-clp-helpdesk.de/
http://www.blac.de/servlet/is/2148/Leitfaden_Chemikalienhandel_Internet.pdf?command=downloadContent&filename=Leitfaden_Chemikalienhandel_Internet.pdf
http://www.blac.de/servlet/is/2148/Leitfaden_Chemikalienhandel_Internet.pdf?command=downloadContent&filename=Leitfaden_Chemikalienhandel_Internet.pdf
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